
 

 

 

 

Allgemeine GeschäŌsbedingungen für Privatkunden 

(AGB Verkauf Privatkunden) 

 

Die nachfolgenden allgemeinen Verkaufs-, Liefer- und Reparaturbedingungen (im Folgenden kurz 
AGB) gelten für Verträge zwischen der veneo Ausbau GmbH und ihren Privatkunden. Diese 
Allgemeinen GeschäŌsbedingungen können bei der veneo Ausbau GmbH in gedruckter Form 
angefordert werden. Verbrauchern steht in besƟmmten gesetzlich geregelten Fällen ein 
Widerrufsrecht zu. In diesem Fall belehren wir Sie hierüber gesondert. 

 

§1 Geltungsbereich 

Diese Allgemeine GeschäŌsbedingungen gelten nur gegenüber den Privatkunden, die beim 
GeschäŌsabschluss mit der veneo Ausbau GmbH als Verbraucher im Sinne des § 13 BGB agieren. 

Sie gelten dann auch für alle GeschäŌe, bei denen der Privatkunde als Verbraucher im Sinne des § 13 
BGB auŌriƩ. 

Ein Verbraucher nach §13 BGB ist jede natürliche Person, die ein RechtsgeschäŌ zu Zwecken 
abschließt, die überwiegend weder ihrer gewerblichen noch ihrer selbständigen beruflichen TäƟgkeit 
zugerechnet werden können.  

Alle Vereinbarungen, die zwischen der veneo Ausbau GmbH und dem Privatkunden zur Ausführung 
von Leistungen schriŌlich niedergelegt werden, unterliegen zugleich den BesƟmmungen dieser 
Allgemeine GeschäŌsbedingungen. 

Abweichungen von diesen Allgemeinen GeschäŌsbedingungen oder Zusätze hierzu bedürfen zu ihrer 
Wirksamkeit der SchriŌform. Hierauf kann nur schriŌlich verzichtet werden. 

 

§2 Vertragsschluss  

Angebote der Firma veneo Ausbau GmbH sind grundsätzlich freibleibend und damit unverbindlich. 

Die Firma veneo Ausbau GmbH GmbH hält sich an individuell ausgearbeitete und spezifizierte 
Angebote ggf. nach separater Frist im Angebot gebunden. 

Bei einer BeauŌragung durch den Privatkunden handelt es sich um ein bindendes Angebot, welches 
die veneo Ausbau GmbH innerhalb von zwei Wochen annehmen kann, jedoch nicht muss. 

Eine Widerrufsbelehrung muss dem Kunden auch durch die veneo Ausbau GmbH erteilt werden, 
wenn der Vertrag beim Kunden zu Hause „vor Ort“ oder über das Telefon, Fax oder Mail und nicht in 
den Firemenräumlichkeiten abgeschlossen wird.  

 



 

 

Gleichwohl gibt es von dieser Regel auch Ausnahmen: 

 kein Widerrufsrecht steht dem Privatkunden zu, bei Lieferung und Leistung die auf die 
speziellen Wünsche des Kunden angeferƟgt wurden (z.B. MaßanferƟgung von Möbeln, 
individuelle Farbzusammenstellung usw.). 

 der Privatkunde hat auch kein Widerrufsrecht bei dringenden Reparaturen wenn der Kunde 
den Handwerker ausdrücklich aufgefordert hat ihn aufzusuchen und es sich um eine 
dringende Reparaturleistung handelt (z.B. Rohbruch, Stromausfall). 

  das Widerrufsrecht ist auch beim Bau von neuen Gebäuden ausgeschlossen, sowie bei 
erheblichen Umbaumaßnahmen. Der Umbau muss aber fakƟsch einen Neubau entsprechen 
Größere Reparaturen genügen nicht. 

 das Widerrufsrecht, wenn die Leistung sofort erbracht wird und das Entgelt nicht höher als 
40,00€ ist. 
 

§3 Vertragsbestandteile  

Vertragsbestandteile sind neben dem vereinbarten Vertrag auch Unterlagen, die in dem zu Grunde 
liegenden Vertrag ausdrücklich erwähnt und/oder diesem als Anlage beigefügt werden. 

Der Privatkunde ist auch nach Vertragsabschluss berechƟgt Änderungen in der Ausführung zu 
verlangen. Solche nachträglichen Änderungswünsche können jedoch nur ein Vertragsbestandteil 
werden, wenn sie zumutbar noch umsetzbar sind und zudem eine Einigung über die zu ändernde 
Vergütung zustande kommt. Anderenfalls bleibt es bei der vertraglich vereinbarten Bauausführung. 

 

§4 Urheber- und Eigentumsrechte  

Die Firma veneo Ausbau GmbH behält sich an den selbst erstellten Abbildungen, Zeichnungen, 
KalkulaƟonen und sonsƟgen Unterlagen entsprechende Urheber- und zugleich auch Eigentumsrechte 
vor.  

Diese Unterlagen dürfen unberechƟgten DriƩen nicht zugänglich gemacht werden. 

Es gilt uneingeschränkt der Grundsatz 

Angebote und damit verbunden alle von der veneo Ausbau GmbH erstellten Unterlagen und Angaben 
bleiben unser geisƟges Eigentum. Eine Weitergabe an DriƩe ohne unser schriŌliches Einverständnis 
ist daher nicht staƩhaŌ. 

 

§5  Pflichten des Privatkunden 

Sollte für die vertragliche vereinbarte Leistungserbringung zuvor die Beschaffung einer 
Baugenehmigung, die Anzeige des Bauvorhabens gegenüber von Bauaufsichtsbehörden sowie bzw. 
oder die Beschaffung etwaiger sonsƟger für die Durchführung der Baumaßnahme erforderlichen 
Genehmigungen erforderlich sein, obliegt dieses allein dem Privatkunden. 

 



Der Privatkunde verpflichtet sich, sofern er ein Baubeginn wünscht, vorher alle hierfür erforderlichen 
Genehmigungen und sonsƟgen Unterlagen unaufgefordert auszuhändigen.  

Solange diese sowie andere angeforderten Unterlagen der Firma veneo Ausbau GmbH nicht 
vollständig mit den angebrachten Ausführungen vorliegen, besteht gegenüber der veneo Ausbau 
GmbH kein Anspruch auf die Ausführung der geschuldeten Leistungen 

 

Kostenlose Überlassungen 

Sofern erforderlich stellt uns der Privatkunde während der Bauarbeiten in ausreichender Form und 
Menge zur Verfügung: Bauwasser, Baustrom, einen Raum für Geräte und Handwerker (sofern 
abgesprochen auf Verlangen) 

Vom Privatkunden zur Verfügung gestellte Geräte oder HilfsmiƩel sind für uns kostenfrei. Ebenso ist 
für unsere Handwerker eine kostenlose ToileƩenbenutzung möglich. 

Sofern dieses vom Privatkunden nicht sichergestellt werden kann, werden wir auf seine Kosten diese 
Aufgaben mit übernehmen. 

 

§6 Preisgestaltung 

Eine Vergütung gilt als fest vereinbart, soweit nicht ausdrücklich eine Lohnarbeitsabrechnung nach 
Einheitspreisen pro Stunde vereinbart wird. 

Etwaige Angaben über mögliche Kosten für die Durchführung des (Bau-)Vorhabens, welche mit 
stundenbasierten Einheitspreisen abgerechnet werden sollen, stellen eine unverbindliche Schätzung 
dar. 

Allen aufgeführten Preisen - auch denen, die ggf. bei einer Schätzung mündlich genannt werden- wird 
die im Zeitpunkt der Rechnungsstellung geltende Mehrwertsteuer zugeschlagen. 

Verändert sich während einer Leistungserbringung die gesetzliche Mehrwertsteuer, ist diese 
Steueränderung ab dem InkraŌtreten für alle folgenden Abschlagsforderungen zu berücksichƟgen, 
sofern das Steueränderungsgesetz samt erläuternden Ausführung nicht ausdrücklich eine andere 
Regelung besƟmmt. 

 

Hinweis zu Lohnarbeiten 

Arbeitszeit, Geräte- und Materialeinsatz werden nach dem tatsächlichen Aufwand zu den zum 
Zeitpunkt der AuŌragserteilung jeweils gülƟgen Preisen zuzüglich dem zum Zeitpunkt der 
Rechnungstellung geltendem Mehrwertsteuersatz berechnet. Nicht dazu gehören jedoch 
durchgeführte Vorbereitungsarbeiten sowie die erforderlichen An- und Abfahrten. 

Sofern der Privatkunde eine stundenbasierte Abrechnung nach Einheitspreisen wünscht, werden die 
erbrachten Lohnarbeiten auf den von der veneo Ausbau GmbH vorgesehenen Arbeitsberichten 
nachgewiesen. Der Privatkunde benennt dann vor Beginn der Arbeiten diejenige Person, die 
anfallenden Lohnarbeiten monatlich- oder auf Wunsch auch wöchentlich - abzeichnet. Nicht 
innerhalb von 14 Kalendertagen nach Erhalt unterschriebene Arbeitsberichte gelten als anerkannt. 
Dies gilt auch für Fälle der Annahmeverweigerung. 



§7 Zahlungsbedingung/Kündigung 

Alle Preise verstehen sich in Euro inkl. MwSt. und zzgl. Verpackung und Versandkosten. 

Die gelieferte Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung im Eigentum der veneo Ausbau GmbH. 

Abgerechnet wird auf der Grundlage des abgeschlossenen Vertrages. 

Die Zahlungsfrist für alle Forderungen aus einem Vertrag beträgt ab dem Datum der 
Rechnungsstellung zehn Kalendertage, es sei denn es ist etwas anders vereinbart. 

Selbiges gilt im Fall dessen, dass Abschlagszahlungen vereinbart wurden. Schlussrechnungen sind 
hingegen zahlbar innerhalb von 21 Werktagen nach Erhalt. 

Vor Stellung der Schlussrechnung sind wir berechƟgt, Zahlungsabschläge bis zu 80 % der erbrachten 
Leistung anzufordern. 

Skontoabzüge sind nur nach vorher getroffener Vereinbarung zulässig. 

Die fällige Zahlung ist so zu bewirken, dass sie spätestens am letzten Tag der Zahlungsfrist bei der 
veneo Ausbau GmbH eingeht. Dies gilt in Sonderheit auch dann, wenn ein Skonto vereinbart ist. 

 

Sonderkündigungsrecht bei Zahlungsverzug 

Der veneo Ausbau GmbH steht ausdrücklich ein nicht an Bedingungen geknüpŌes Kündigungsrecht 
vom abgeschlossenen Vertrag zu, wenn fällige Teilzahlungen nicht fristgerecht geleistet werden. 

 

Dem Kunden steht ein jederzeiƟges Kündigungsrecht zu.  

Kündigt der Kunde den Vertrag, so hat er die bis dahin ausgeführten Arbeiten und Kosten, 
einschließlich der Aufwendungen für bestellte und bereits beschaŏe Ersatzteile, sowie den 
entgangenen Gewinn zu bezahlen, wenn und soweit die Kündigung nicht auf Umständen beruht, die 
die veneo Ausbau GmbH zu vertreten hat. Nach der Kündigung legt die veneo Ausbau GmbH 
Rechnung und erstellthierfür insbesondere auch eine nachvolziehbare Kostenaufstellung und sendet 
diese dem Kunden zum Ausgleich mit einer darin benannten Zahlungsfrist zu. 

 

§8 Ausführung 

Die veneo Ausbau GmbH beachtet bei der Leistungserbringung alle rechtlichen Vorgaben und 
BesƟmmungen des Gesetzgebers sowie die in Bautechnik anerkannten Regeln. 

Die Arbeiten werden handwerklich einwandfrei nach dem aktuellen Stand der Technik geleistet. 

Etwaige erforderlichen Änderungen bei der KonstrukƟon, Form und Farbe behält sich die veneo 
Ausbau GmbH vor, soweit diese auf Forderungen des Gesetzgebers oder behördlichen Auflagen 
beruhen und soweit diese Änderungen nicht wesentlich oder sonst für den Privatkunden unzumutbar 
erscheinen. 

Vorsorglich weisen darauf hin, dass bei der Bauausführung es trotz ordnungsgemäßer 
Schutzvorkehrungen zu Geräusch- und Staubentwicklungen kommen kann. 

 



§9 Abnahme  

Bei FerƟgstellung der geschuldeten Leistungen sind beide Vertragsparteien berechƟgt eine förmliche 
Abnahme zu verlangen. Der Abnahmetermin ist mit einer Vorlauffrist von 10 Werktagen zu 
besƟmmen.  

Der Privatkunde ist verpflichtet, nach Aufforderung innerhalb von 14 Werktagen die erbrachte 
Leistung abzunehmen. 

Die Abnahme gilt auch als erfolgt, wenn eine Vertragspartei zu dem Abnahmetermin nicht erscheint 
und die andere Vertragspartei im Zuge dessen die Abnahme allein erklärt. Hat der Kunde die Anlage 
ohne Abnahme in Benutzung genommen, gilt die Abnahme nach Ablauf von sechs Werktagen nach 
Beginn der Benutzung als erfolgt. Vorbehalte wegen erkennbarer Mängel hat der Kunde in diesen 
Fällen spätestens bis zu den vorstehend genannten Zeitpunkten geltend zu machen 

 

§10 Fristen 

Sofern die veneo Ausbau GmbH eine vereinbarte FerƟgstellungsfrist infolge eines EintriƩs von nicht 
vorhersehbaren Unwägbarkeiten oder durch nicht selbst beherrschbare Umstände nicht einhalten 
kann, wird die veneo Ausbau GmbH den Privatkunden über einen solchen FalleintriƩ umgehend 
unterrichten. 

Beispielsweise besteht eine nicht zu Lasten der veneo Ausbau GmbH eintretende Bauverzögerungen 
dann, wenn bei einem zuverlässigen Lieferanten die für die Bauausführung benöƟgten Materialien 
rechtzeiƟg bestellt, jedoch nicht geliefert wurden. Der vereinbarte FerƟgstellungstermin verschiebt 
sich entsprechend. 

Die Angaben der veneo Ausbau GmbH über Reparatur- oder Montagefristen beruhen auf 
Schätzungen und sind unverbindlich, es sei den es wurde etwas anderes vereinbart. 

In Fällen nicht voraussehbarer und von der veneo Ausbau GmbH nicht zu vertretener betrieblicher 
Behinderungen (z.B. Arbeitseinstellungen, Beschaffungsschwierigkeiten von Ersatzteilen, Lieferungs- 
oder Leistungsverzug von Zulieferanten) sowie bei behördlichen Eingriffen, höherer Gewalt 
undArbeitskämpfen, verlängern sich auch verbindliche Fristen um diese Zeiten zzgl. angemesser 
Zeiträume für die Wiederaufnahme der Arbeiten. 

 

§ 11 Leistungsverzug 

Bei einem Leistungsverzug kann der Privatkunde schriŌlich eine angemessene Nachfrist zur 
FerƟgstellung setzen. Dieses gilt auch für geschuldete Teilleistungen, soweit für diese besondere 
FerƟgstellungsfristen vereinbart sind. 

Nur unter dieser Voraussetzung berechƟgt ein fruchtloser Ablauf dieser Frist den Privatkunden dann 
einen Schadensersatz zu verlangen, sofern diesem ein Schaden tatsächlich entstanden ist und die 
Höhe des Schadens vom Privatkunden zweifelsfrei nachnachgewiesen werden kann. 

Darüber hinaus muss der aus dem Vertragsabschluss hervorgehende Leistungsverzug zudem ohne 
Einschränkung schuldhaŌ der veneo Ausbau GmbH angelastet werden können. 

Der Firma veneo Ausbau GmbH steht im Falle eines Schadenersatzverlangens das Recht zur Einrede 
zu. 



§12 Gewährleistung 

Wenn der Privatkunde vor Ablauf der Gewährleistungsfrist es schriŌlich verlangt, werden wir alle 
während der Verjährungsfrist hervortretenden Mängel, sofern diese auf durch uns verursachte 
vertragswidrige Leistung zurückzuführen sind, auf unsere Kosten beseiƟgen. 

Die Firma veneo Ausbau GmbH übernimmt die Gewähr, dass ihre Leistung zur Zeit der Abnahme die 
vertraglich zugesicherten EigenschaŌen hat und nicht mit Fehlern behaŌet ist, die den Wert oder die 
Tauglichkeit zu dem gewöhnlichen oder nach dem Vertrag voraus gesetzten Gebrauch auĬeben oder 
mindern. 

Bei den von uns verwendeten Materialien handelt es sich jedoch in der Regel um aus natürlichen 
Vorkommen gewonnene Produkte, so dass eine völlige ÜbereinsƟmmung in Härte, Farbton und 
Struktur mit Materialien, die bereits früher in ein Bauwerk eingebaut wurden, nicht gewährleistet 
werden kann. 

Für den Fall einer mangelhaŌen Werkleistung beschränken sich die Rechte des Privatkunden zunächst 
auf eine Nachbesserung. 

Sollte die Nachbesserung fehlschlagen, hat der Privatkunde der veneo Ausbau GmbH eine 
angemessene zweite Frist zur Nachbesserung zu setzen, wenn dieses zumutbar ist. 

Sofern auch die zweite Frist zur Nachbesserung ebenfalls fehlschlagen sollte, ist der Kunde nach 
dessen Fristablauf dazu berechƟgt, die Vergütung zu mindern, es sei denn es bestehen 
Meinungsverschiedenheiten, die mit veneo Ausbau GmbH nur im Rahmen der Durchführung eines 
Schlichtungsverfahrens geklärt werden können.  

Im Zusammenhang von Gewährleistungsansprüchen wird ein für den Privatkunden eventuell 
vertraglich bestehendes RücktriƩsrecht vom bereits abgeschlossenen Vertrag ausdrücklich 
ausgeschlossen. In diesem Fall haben die Regelungen in diesen Allgemeinen GeschäŌsbesƟmmungen 
immer Vorrang. 

 

§13 HaŌung  

Für Sachmängel haŌet die Firma veneo Ausbau GmbH nach den gesetzlichen VorschriŌen des BGB. 
Die HaŌung für Handwerksleistungen ist der aktuellen Rechtsprechung nach auf 2 Jahre begrenzt. 

Für den Fall, dass der Privatkunde staƩ einer Leistungserbringung einen Schadensersatz verlangt, ist 
die eventuell entstehende SchadenersatzhaŌung auf 20% des eingetretenen Schadens begrenzt. 

Die Begrenzung der HaŌung gilt nicht, sofern diese auf Vorsatz, grober Fahrlässigkeit oder einer 
wesentlichen Pflichtverletzung beruht. 

Schadensersatzansprüche wegen leichter Fahrlässigkeit sind ausgeschlossen, soweit es um die 
Verletzung vertraglicher Nebenpflichten geht. 

Soweit eine Leistungsbeschreibung nicht selbst von der veneo Ausbau GmbH erarbeitet wurde, wird 
eine HaŌung für die Vollständigkeit und die ÜbereinsƟmmung mit Plänen oder dem tatsächlichen 
Zustand der zu bearbeitenden Bauteile nicht übernommen. 

Es gelten die gesetzlichen Gewährleistungsrechte. Die Rechte aus einer etwaigen GaranƟe werden 
durch diese AGB weder ausgeschlossen noch beschränkt. 

 



§14 Aufrechnung 

Eine Aufrechnung gegen unsere Vergütungsforderungen ist nur zulässig, wenn die Ansprüche auf 
demselben Vertragsverhältnis beruhen. Anders verhält es sich, wenn die zur Aufrechnung gestellten 
Ansprüche rechtskräŌig festgestellt sind. 

 

§15 Reparaturen 

Wird der voraussichtliche Preis der Leistungen nicht bei Vertragsschluss angegeben, kann der Kunde 
Kostengrenzen setzen. 

Verbindliche Kostenvoranschläge werden durch die veneo Ausbau GmbH nur auf ausdrückliche 
Anforderung durch den Kunden erstellt. 

Ein vom Kunden gewünschter Kostenvoranschlag ist nur verbindlich, wenn er von uns schriŌlich 
abgegeben und als verbindlich bezeichnet wird. Für die zur Abgabe des Kostenvoranschlages 
erforderlichen Leistungen werden dem Vertragspartner berechnet, soweit die Reparatur nicht 
durchgeführt wird oder sie bei der Durchführung der Reparatur nicht verwertet werden können. 

Ergibt sich während der Reparatur, dass die zu erwartenden Kosten der Reparatur die unverbindlich 
veranschlagten Kosten übersteigen und nicht in einem wirtschaŌlich vertretbaren Verhältnis zum 
Zeitwert der zu reparierenden Sache stehen, werden wir den Vertragspartner unverzüglich hierüber 
informieren. Gleiches gilt für Mängel, die wir erst bei Gelegenheit der Reparatur feststellen und die 
bislang nicht vom Umfang des ReparaturauŌrages umfasst waren. 

Die Sache wird nach einem von uns nicht zu vertretenden Abbruch einer Reparatur nur auf 
ausdrücklichen Wunsch des Vertragspartners gegen 

ErstaƩung der hierdurch entstehenden Kosten wieder in den Ursprungszustand zurückversetzt. 

Bei der Berechnung der Reparatur sind die Preise für verwendete Teile, Materialien und 
Sonderleistungen sowie die Preise für die Arbeitsleistungen, die Fahrt- und Transportkosten jeweils 
gesondert auszuweisen. Wird die Reparatur aufgrund eines verbindlichen Kostenvoranschlages aus-
geführt, so genügt eine Bezugnahme auf den Kostenvoranschlag, wobei nur Abweichungen im 
Leistungsumfang besonders aufzuführen sind. 

 

§16 Zurückbehaltungsrecht  

Ein Zurückbehaltungsrecht gegenüber unseren Vergütungsforderungen ist nur zulässig, wenn diese 
Ansprüche auf demselben Vertragsverhältnis beruhen. Anders verhält es sich, wenn ein zur 
Aufrechnung bestehendes Zurückbehaltungsrecht rechtskräŌig festgestellt ist. 

Wenn ein Zurückbehaltungsrecht ausgeübt wird, ist die veneo Ausbau GmbH berechƟgt, wegen der 
behaupteten Gegenansprüche Sicherheiten zu leisten. 

Eine Sicherheitsleistung beispielsweise durch Hinterlegung oder Stellung einer unwiderruflichen und 
unbefristeten VertragserfüllungsbürgschaŌ möglich.  

Die Sicherheitsleistung ist in einer angemessenen Höhe zu stellen und besƟmmt sich nach den 
etwaigen Kosten zur BeseiƟgung des jeweils zu Grunde liegenden Mangels oder Schadens. 

 



§16  Eigentumsvorbehalt 

Bis zur Begleichung unserer sämtlichen Forderungen gegenüber dem Privatkunden, die sich aus der 
vertraglichen GeschäŌsverbindung ergeben, behalten wir uns ausdrücklich das Eigentum an 
angelieferten Baumaterialien vor. 

Unser Privatkunde darf, soweit und solange unser Eigentumsvorbehalt besteht, Baumaterialien ohne 
unsere schriŌliche ZusƟmmung weder zur Sicherheit übereignen noch verpfänden. 

Sollten DriƩe in die von unserem Eigentumsvorbehalt umfassten Baumaterialien Ansprüche 
anmelden, gar Pfändungen oder sonsƟge Eingriffe betreiben oder betreiben wollen, hat der 
Privatkunde uns unverzüglich schriŌlich hiervon zu unterrichten. 

 

§17  Mitwirkungspflichten 

Der Kunde hat die Pflicht, für angemessene Arbeitsbedingungen und die Sicherheit am Ort der 
Reparatur bzw. der Montage zu sorgen. 

Der Kunde ist verpflichtet die erforderliche Energie einschließlich der erforderlichen Anschluss auf 
seine Kosten bereitzustellen. Er hat alle Materialien und Betriebsstoffe bereitzustellen und alle 
sonsƟgen Handlungen vorzunehmen, die zur Erprobung nöƟg sind. 

Kommt der Kunde seinen Verpflichtungen nicht nach, so ist veneo Ausbau GmbH nach Setzung einer 
angemessenen Frist, berechƟgt, aber nicht verpflichtet, an Stelle und auf Kosten des Kunden die 
Handlungen vorzunehmen. 

Die gesetzlichen Rechte und Ansprüche des Kunden bleiben im Übrigen unberührt. 

 

§18  Schlichtungsverfahren 

Wir gehen bei Meinungsverschiedenheiten davon aus, dass wir mit unseren Privatkunden 
beispielsweise im Falle von StreiƟgkeiten über die Abnahmefähigkeit einer Handwerksleistung, über 
das Vorhandensein von möglichen Mängeln, über die Einhaltung von Fristen und Terminen oder über 
die Angemessenheit von Zahlungsforderungen jederzeit eine einvernehmliche Lösung bzw. Einigung 
finden können. 

Anderenfalls erklären wir uns zur Durchführung eines Schlichtungsverfahrens nach der Schlichtungs- 
und Schiedsordnung für BaustreiƟgkeiten (SO Bau) bereit. 

 

§19  Salvatorische Klauseln 

Sollten einzelne BesƟmmungen eines mit der veneo Ausbau GmbH abgeschlossenen Vertrages, seiner 
Bestandteile oder diese Allgemeinen GeschäŌsbedingungen unwirksam sein, berührt dieses nicht die 
Wirksamkeit der übrigen BesƟmmungen des abgeschlossenen Vertrages, seiner Bestandteile und 
dieser Allgemeinen GeschäŌsbedingungen. An die Stelle der unwirksamen BesƟmmung triƩ eine 
solche ein, welche dem inhaltlichen Gewollten den Vertragsparteien in rechtlich zulässiger Weise am 
nächsten kommt. Selbiges gilt, wenn im Laufe der GeschäŌsbeziehung eine ergänzungsbedürŌige 
Lücke erkenntlich wird. 


